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Text 

§ 187. (1) Das Kind und jeder Elternteil haben das Recht auf regelmäßige und den Bedürfnissen des 
Kindes entsprechende persönliche Kontakte. Die persönlichen Kontakte sollen das Kind und die Eltern 
einvernehmlich regeln. Soweit ein solches Einvernehmen nicht erzielt wird, hat das Gericht auf Antrag 
des Kindes oder eines Elternteils diese Kontakte in einer dem Wohl des Kindes entsprechenden Weise zu 
regeln und die Pflichten festzulegen. Die Regelung hat die Anbahnung und Wahrung des besonderen 
Naheverhältnisses zwischen Eltern und Kind sicherzustellen und soll möglichst sowohl Zeiten der 
Freizeit als auch die Betreuung im Alltag des Kindes umfassen. Das Alter, die Bedürfnisse und die 
Wünsche des Kindes sowie die Intensität der bisherigen Beziehung sind besonders zu berücksichtigen. 

(2) Das Gericht hat nötigenfalls die persönlichen Kontakte einzuschränken oder zu untersagen, 
insbesondere soweit dies aufgrund der Anwendung von Gewalt gegen das Kind oder eine wichtige 
Bezugsperson geboten erscheint oder der Elternteil, der mit dem minderjährigen Kind nicht im 
gemeinsamen Haushalt lebt, seine Verpflichtung aus § 159 nicht erfüllt. 

Anmerkung 

ÜR: Art. X § 2, BGBl. I Nr. 92/2006 
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